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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 496/2018 
      
 

Stuttgart, 13.06.2018 

Investitionszuschuss für Kath. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-
West/Botnang vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, 
Werastr. 118, Stuttgart - Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich der 
Kita, Obere Paulusstr. 83, 70197 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Offenlegung 
      

öffentlich 
      

16.07.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Kath. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-West/Botnang vertreten durch das Kath. 

Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastr. 118, 70190 Stuttgart erhält für die Sicher-
heitsmaßnahmen im Außenbereich der Kindertageseinrichtung, Obere Paulusstr. 83, 
70197 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kos-
ten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 39.600,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von 39.600,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, 

Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger, 
Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und –zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Gem. der Begehung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
bestehen gravierende Sicherheitsmängel am Hangbereich zur Rotenwaldstraße. Grund 
der Beanstandungen sind Absturzhöhen größer 120 cm ohne geeignete Absturzsiche-
rung und Fallbereiche. Teile der Palisadenwand sind altersbedingt in einem schlechten 
Zustand und können die Funktion der Hangabstützung nicht mehr gewährleisten. 
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Im Zuge dieser Maßnahme sollen die maroden Spielgerätehäuser erneuert werden. 
Aufgrund der schweren Zugänglichkeit des Geländes ist die Ausführung der Maßnah-
men nur mittels Kran über öffentliche Verkehrswege möglich. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 angemeldet. Für die Maßnahme 
wurden keine separaten Mittel veranschlagt. Der Investitionszuschuss wird deshalb aus 
dem laufenden Budget finanziert. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

52.800,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  39.600,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 496/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


